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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Anhörungsverfahren 

 *** Zustimmungsverfahren 

 ***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) 

 ***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) 

 ***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung) 

 

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 

vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 

 

 

 

 

 

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts 

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform 
 

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 

gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 

beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 

Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet. 

 

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 

Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 

eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 

bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 

geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 

Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 

Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden. 

 

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes 

 

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 

Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 

Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 

gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 

bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird. 

Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 

Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 

nicht gekennzeichnet. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

bestimmte zulässige Formen der Nutzung urheberrechtlich oder durch verwandte 

Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, 

sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der 

Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 

der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2016)0596), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 

unterbreitet wurde (C8-0381/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom …*, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 

Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 

Kultur und Bildung und des Petitionsausschusses (A8-0000/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 

Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Diese Richtlinie sollte daher 

verbindliche Ausnahmen von jenen 

Rechten festlegen, die durch Unionsrecht 

harmonisiert worden sind und die für die 

Nutzungsformen und Werke von 

Bedeutung sind, die vom Vertrag von 

Marrakesch erfasst werden. Dazu gehören 

insbesondere das Vervielfältigungsrecht, 

das Recht der öffentlichen Wiedergabe, das 

Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung, das 

Verbreitungsrecht und das Verleihrecht 

gemäß der Richtlinie 2001/29/EG, der 

Richtlinie 2006/115/EG und der Richtlinie 

2009/24/EG sowie die entsprechenden 

Rechte gemäß der Richtlinie 96/9/EG. Da 

die nach dem Vertrag von Marrakesch 

erforderlichen Ausnahmen und 

Beschränkungen sich auch auf Werke in 

hörbarer Form wie Hörbücher erstrecken, 

müssen diese Ausnahmen auch für 

verwandte Schutzrechte gelten. 

(6) Diese Richtlinie sollte daher 

verbindliche Ausnahmen von jenen 

Rechten festlegen, die durch Unionsrecht 

harmonisiert worden sind und die für die 

Nutzungsformen und Werke von 

Bedeutung sind, die vom Vertrag von 

Marrakesch erfasst werden. Dazu gehören 

insbesondere das Vervielfältigungsrecht, 

das Recht der öffentlichen Wiedergabe, das 

Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung, das 

Verbreitungsrecht und das Verleihrecht 

gemäß der Richtlinie 2001/29/EG, der 

Richtlinie 2006/115/EG und der Richtlinie 

2009/24/EG sowie die entsprechenden 

Rechte gemäß der Richtlinie 96/9/EG. Da 

die nach dem Vertrag von Marrakesch 

erforderlichen Ausnahmen und 

Beschränkungen sich auch auf Werke in 

hörbarer Form wie Hörbücher erstrecken, 

müssen diese Ausnahmen auch für 

verwandte Schutzrechte gelten. Die 

Anwendung der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Ausnahmen lässt andere 

Ausnahmen der Mitgliedstaaten für 

Menschen mit Behinderungen, zum 

Beispiel Ausnahmen in Bezug auf die 

private Nutzung, unberührt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Angesichts der besonderen Art der 

Ausnahme, ihres besonderen 

(11) Angesichts der besonderen Art der 

Ausnahme, ihres besonderen 
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Geltungsbereichs und der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit für ihre Begünstigten zu 

schaffen, sollte den Mitgliedstaaten nicht 

erlaubt werden, die Anwendung dieser 

Ausnahme an zusätzliche Anforderungen 

zu knüpfen, z. B. eine Ausgleichsregelung 

oder eine vorherige Prüfung, ob 

gewerbliche Kopien in einem zugänglichen 

Format verfügbar sind. 

Geltungsbereichs und der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit für ihre Begünstigten zu 

schaffen, sollte den Mitgliedstaaten nicht 

erlaubt werden, die Anwendung dieser 

Ausnahme an zusätzliche Anforderungen 

zu knüpfen, z. B. eine Ausgleichsregelung 

oder eine vorherige Prüfung, ob 

gewerbliche Kopien in einem zugänglichen 

Format verfügbar sind. Solche 

zusätzlichen Anforderungen könnten dem 

Zweck der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Ausnahmen sowie dem 

Zweck, den grenzüberschreitenden 

Austausch von Kopien in einem 

zugänglichen Format im Binnenmarkt zu 

erleichtern, zuwiderlaufen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 –Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die in Absatz 1 vorgesehenen 

Ausnahmen vom Urheberrecht und 

verwandten Schutzrechten nicht durch 

technische Mittel oder per Vertrag 

ausgehebelt werden können.  

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artilel 5 –Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt 

im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG. 

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt 

im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG, 
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der Richtlinie 2002/58/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1a 

sowie mit der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates1b. 

__________________ 

1aRichtlinie 2002/58/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 

für elektronische Kommunikation) (ABl. 

L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 

1bVerordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 

zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) 

(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
 

Or. en 

 

 

 


